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Erwägungen

E. 1.1
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise
Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetz es über den Allge meinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG). Sie kann Folge von Geburts gebrechen, Krankheit oder
Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetz es über die Invalidenversicherung, IVG).
Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder
psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht
kommenden ausgegliche nen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des
Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
Beein trächtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn
sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).

E. 1.2
Wurde eine Rente wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades verweigert, so wird nach
Art. 87 Abs. 3 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) eine neue Anmeldung
nur geprüft, wenn die Voraussetzungen gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung erfüllt sind.
Danach ist im Revisionsgesuch glaubhaft zu machen, dass sich der Grad der Invalidität der
versicherten Person in einer für den An spruch erheblichen Weise geändert hat.

Ergibt die Prüfung durch die Verwaltung, dass die Vorbringen der versicherten Person nicht
glaubhaft sind, so erledigt sie das Gesuch ohne weitere Abklärungen durch Nichteintreten.
Tritt die Verwaltung auf die Neuanmeldung ein, so hat sie die Sache materiell abzuklären
und sich zu vergewissern, ob die von der versi cherten Person glaubhaft gemachte
Veränderung des Invaliditätsgrades auch tat sächlich eingetreten ist; sie hat demnach in
analoger Weise wie bei einem Revi sionsfall nach Art. 17 Abs. 1 ATSG vorzugehen (BGE
117 V 198 E. 3a, vgl. auch BGE 133 V 108 E. 5.2). Stellt sie fest, dass der Invaliditätsgrad
seit Erlass der früheren rechtskräftigen Verfügung keine Veränderung erfahren hat, so weist
sie das neue Gesuch ab. Andernfalls hat sie zunächst noch zu prüfen, ob die festge stellte
Veränderung genügt, um nunmehr eine anspruchsbegründende Invalidität zu bejahen, und
hernach zu beschliessen. Im Beschwerdefall obliegt die gleiche materielle Prüfungspflicht
auch dem Gericht (BGE 117 V 198 E. 3a, 109 V 108 E. 2b).

E. 1.3
Zur Frage des Bedeutungsgehalts des Art. 87 Abs.

E. 1.4



Mit dem Beweismass des Glaubhaftma chens im Sinne des Art. 87 Abs. 2 und 3 IVV sind
herabgesetzte Anforderungen an den Beweis verbunden: Die Tatsa chenänderung muss
nicht nach dem im Sozialversicherungsrecht sonst üblichen Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 353 E. 5b) erstellt sein. Es genügt, dass für das
Vorhandensein des geltend gemachten rechtserheb lichen Sachumstandes wenigstens
gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen
ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Änderung nicht erstellen lassen.
Erheblich ist eine Sachverhaltsänderung, wenn angenommen werden kann, der Anspruch
auf eine (höhere) Invalidenrente sei begründet, falls sich die geltend gemachten Umstände
als richtig erweisen sollten (Urteil des Bundesgerichts 8C_844/2012 vom 5. Juni 2013
E. 2.3; vgl. auch BGE 130 V 64 E. 5.2, 130 V 71 E. 2.2).

E. 2
und 3 IVV hat das Bundes gericht in BGE 130 V 64 E. 5.2.5 festgehalten, dass die
versicherte Person mit dem Revisionsgesuch oder der Neuanmeldung die massgebliche
Tatsachenände rung glaubhaft machen muss, ihr mithin ausnahmsweise eine
Beweisführungslast zukommt. Tritt die Verwaltung auf das erneute Leistungsbegehren ein,
hat sie demgegenüber gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz von Amtes wegen für die
richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen (Art. 43
ATSG, Art. 57 IVG in Verbindung mit Art. 69 ff. IVV; SVR 2006 IV Nr. 10 S. 39 E. 4.1
[I 457/04]; vgl. auch BGE 117 V 198 E. 3a).

E. 2.1
Die Beschwerdegegnerin hielt in der angefochtenen Verfügung vom 1. Oktober 2018
(Urk. 2) dafür, dass sämtliche Diagnosen und Beschwerden, welche in den im
Zusammenhang mit der Neuanmeldung eingereichten medizinischen Unterla gen aufgeführt
worden seien, bereits bei der letzten Entscheidfindung bekannt gewesen seien. Wesentliche
Veränderungen seien deshalb nicht festzustellen, weshalb auf das neue Gesuch nicht
eingetreten werden könne (S. 1).

E. 2.2
Demgegenüber machte die Beschwerdeführerin geltend (Urk. 1), dass im Gutach ten der
Y.___ vom 16. Januar 2014 keine psychiatrische Diagnose habe gestellt werden könne n ,
da sich die Befunde völlig unauffällig gezeigt hätten und damals zudem eine äusserst
niederschwellige psychotherapeutische Behandlung stattgefunden habe. Inzwi schen habe
die Beschwerde führe r in die Psychotherapie klar intensiviert, wobei es ihr nicht gelungen
sei, mehr als ein geri nges Pensum als Reinigungskraft auszu üben. Dr. med. Z.___ ,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, und A.___ , Psychologie lic . phil. FSP,
hätten in ihrem Bericht vom 16. August 2018 in nachvollziehbarer Weise eine generalisierte
Angststörung sowie rezidivierende mittelgradige depressive Störungen diagnostiziert ,
weshalb es zumindest glaub haft sei , dass sich der psychische Gesundheitszustand seit der
Rentenaufhebung massgeblic h verschlechtert habe . Im Weiteren werde auch im Bericht
von Dr. med. B.___ , Facharzt für Orthopädische Chirurgie, auf eine Verschlech terung in
somatischer Hinsicht hingewiesen. Während im Y.___ -Gutachten kei nerlei organische
Grundlagen für die von der Beschwerdeführerin geklagten Be schwerden genannt worden
seien, bestünden aktuell gemäss durchgeführter Kernspintomographie Osteochondrosen und
Spondylarthrosen (S. 6).

E. 2.3



Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin auf die Neuanmeldung vom Juni
2018 zu Recht nicht eingetreten ist. Prozessthe ma ist demnach die Frage, ob die
Beschwerdeführer in im Sinne von Art. 87 Abs. 3 IVV glaub haft ge macht hat, dass sich
ihre gesundheitlichen V erhältnisse seit dem Zeitpunkt der Verfügung vom 8. April 2014
(Urk.

E. 6
00.-- anzusetzen. Entsprechend dem Aus gang des Verfahrens sind sie der
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. 5.2

Ausgangsgemäss ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, der Beschwerde füh rerin
eine angemessene Prozessentschädigung zu bezahlen, welche in Anwen dung von Art. 61
lit . g ATSG, namentlich unter Berücksichtigung der Bedeutung der Streitsache und der
Schwi erigkeit des Prozesses , auf Fr. 1'700. -- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer)
festzusetzen ist. Das Gericht erkennt: 1.

In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung vom 1. Oktober 2018
aufgehoben und die Sache an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle,
zurückgewiesen, damit sie auf die Neuanmeldung vom 4. Juni 2018 eintrete und diese
materiell prüfe . 2.

Die Gerichtskosten von Fr. 600 .-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zu gestellt. 3.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Prozessent
schädigung von Fr. 1’700 .-- (inkl. Barauslagen und MWSt ) zu bezahlen. 4.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwalt Daniel Christe -
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle - Bundesamt für
Sozialversicherungen sowie an: - Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der
Rechtskraft) 5.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesge
setzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1
5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit tel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizu legen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Der VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin GräubSchleiffer Marais

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


